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Botschaft 

 
 

8. Antrag auf finanzielle Unterstützung der Kampagne NEIN zum 
Kita-Gesetz im Kanton Solothurn 

 
 

Sachverhalt 
 
Am 28.01.2025 hat der Kantonsrat des Kantons Solothurn dem geänderten Sozialge-
setz zur «familienergänzenden Kinderbetreuung» zugestimmt. Damit werden die Ge-
meinden verpflichtet, die familienergänzende Drittbetreuung finanziell zu unterstüt-
zen. Unterstützt werden sollen die Eltern mit einem Beitrag (Subjektfinanzierung), un-
abhängig davon, wohin sie ihr Kind schicken wollen. 
 
Der Gemeinderat Stüsslingen hat sich eingehend mit der Thematik befasst und sich 
Einstimmig dazu ausgesprochen, ein Referendum gegen die Änderung des Sozialge-
setztes zur familienergänzenden Kinderbetreuung zu unterstützen. Entsprechend ha-
ben sich die Gemeinderäte dann eingesetzt, ebenfalls Unterschriften für das Zustan-
dekommen des Referendums zu sammeln. 
 
Seitens Initiativ-Komitee kam nun die Anfrage, die Kampagne NEIN zum Kita-Gesetz 
auch finanziell zu unterstützen. Aus Sicht Gemeinderat wäre dies rechtlich klar mög-
lich, jedoch soll dazu auch die Stimmbevölkerung abgeholt werden, auch wenn der 
Gemeinderat dies selbst beschliessen könnte. 
 
Zum heutigen Zeitpunkt einen verhältnismässig kleinen Beitrag an das Initiativ-Komi-
tee zu spenden, könnte für die Gemeinde Stüsslingen im Endeffekt eine grosse Ein-
sparung generieren. 
 
Der Gemeinderat ist sich einig, dass in der familienergänzenden Kinderbetreuung si-
cherlich Bedarf zur Unterstützung besteht. Jedoch soll diese Unterstützung allen Fa-
milien gleichermassen zugutekommen und nicht Organisationen über die Kantons-
grenze hinweg.  
 
Zudem ist die Finanzierung falsch verteilt, Arbeitgeber werden nicht in die Verantwor-
tung eingebunden und Familien, die die Betreuung selbst organisieren, gehen leer 
aus. 
 
Die detaillierte Argumentation findet sich im Protokollauszug des Gemeinderates vom 
26. Mai 2025, dieser Botschaft beiliegend. 
 
 
Antrag Gemeinderat 
Finanzielle Unterstützung der Kampagne, NEIN zum Kita-Gesetz, im Umfang von 
CHF 5'000.00. 
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Dieser Botschaft liegt folgendes Dokument bei: 

• Protokollauszug der Gemeinderatssitzung vom 26. Mai 2025 
 
 
Bei Fragen steht Ihnen Herr Georges Gehriger, Telefon-Nr. 079 322 74 24, gerne zur 
Verfügung. 
 
 
 
Stüsslingen, 07.06.2024 


